
Programmname ADVOLine Professional

Version Nr. ADVOAkte & ADVOWord
& ADVOForderung & ADVOMahn

Anbieter: Name ADVOLine GmbH & Co. KG
Straße, Nr. Unter den Ulmen 96-98
PLZ, Ort 50968 Köln
Telefon 01805-308925
Telefax 01805-308926
eMail info@advoline.de
Internet www.advoline.de

seit wann ist das Programm auf dem Markt: seit 1999

wieviele Anwender setzen das Programm ein: k.a.

Erreichbarkeit der Hotline (von - bis Uhr): 9 - 13 Uhr
Anzahl der Hotline-Mitarbeiter: k.a.

Hardwarevoraussetzungen: http://www.advoline.de/preise.htm
Betriebssystem: http://www.advoline.de/preise.htm
benötigter Arbeitsspeicher: http://www.advoline.de/preise.htm

welche Textverarbeitung wird verwendet: Word 97/2000/XP
Umfang der Software (Grundausstattung): ADVOWord, ADVOAkte, ADVOMahn, ADVOForderung, 

gibt es ein Notariatsmodul: nein
welche Zusatzmodule sind verfügbar: s.o.
welche Spracherkennung kann eingesetzt werden: beliebig
wie erfolgt die Datensicherung: v. Anwender
Stichwort: elektronische Steuerprüfung - Lösung? In Professional Paket nicht erforderlich, da Buchführung über Drittprodukt (GS-EAR)

Schulungsaufwand (zeitlich): keine Schulung notwendig
Schulungskosten: keine Schulungskosten

Preis für Einzelarbeitsplatz: netto 399 €
Installationskosten hierzu: keine
Wartungsvertrag Software: keiner, jhrl. Updatepreis netto von 259,20 € bis 518,40 € 

Preis für 3 Arbeitsplätze: netto 1.197 €
Installationskosten hierzu: keine
Wartungsvertrag Software: keiner, jhrl. Updatepreis netto zwischen 777,60 € und 1.555,20 € 

Preis für 5 Arbeitsplätze: netto 1.499 €
Installationskosten hierzu: keine
Wartungsvertrag Software: keiner, jhrl. Updatepreis netto zwischen 1.296 € und 2.592 € 

Preis für 10 Arbeitsplätze: k.A.
Installationskosten hierzu: k.A.
Wartungsvertrag Software: k.A.

wann und wie erfolgen Updates: je Modul ein bis zweimal jährlich

gibt es Anwendertreffen und -kontakte: Referenzkanzleien

warum sollte sich der Anwender alle vier Produkte zum Komplettpreis
für dieses Programm entscheiden siehe Hinweise bei den einzelnen Modulen
(maximal fünf Gründe):
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